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© Stadtverwaltung Nordhausen 

 
 

1.  
 

Beschlüsse 
der 24. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am  

17. August 2022 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Beschluss: ANT/1055/2022 
Antrag des Ortsteilbürgermeisters Riccardo Roßmell (OT Stempeda) und der Ortsteilbürgermeisterin 
Susann Jäger (OT Rodishain) vom 13.07.2022: Anpassung des ÖPNV-Fahrplanes während der 
Schulferien   
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beauftragt den Oberbürgermeister als Gesellschaftsmitglied der 
Verkehrsbetriebe Nordhausen GmbH unverzüglich, den momentan geltenden und gültigen Fahrplan der 
Linie E auf dem Streckenabschnitt Stempeda/ Rodishain und Buchholz bis Nordhausen uneingeschränkt 
auch während der Sommer- und Herbstferien fortzuführen. Des Weiteren ist zu prüfen, ob der gesamte 
Busverkehr, auch nicht Schulbusse, über die einspurig befahrbare Baustelle ungehindert umgestellt 
werden kann.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 17 Ablehnung: 0 Enthaltung: 6 
 
Beschluss: BV/1056/2022 
Antrag des Ortsteilbürgermeisters Riccardo Roßmell (OT Stempeda) und der Ortsteilbürgermeisterin 
Susann Jäger (OT Rodishain) vom 13.07.2022: Direkte Umleitung an der Iberg-Talsperre bzw. einspurige 
Öffnung der Baustelle für den Anliegerverkehr außerhalb der Arbeitszeit  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beauftragt den Oberbürgermeister, dass gemeinsam mit dem 
Landratsamt Nordhausen eine direkte Umfahrung an der derzeitigen Baumaßmaßnahme am Iberg 
zwischen Buchholz und Stempeda unverzüglich geprüft und geschaffen wird. Außerdem ist alternativ zu 
prüfen, ob außerhalb der Arbeitszeit der Baumaßnahmen am Iberg der Anliegerverkehr über die derzeitige 
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freie Fahrspur, die durch Schulbusse und Rettungsdienste genutzt wird, freigegeben werden kann.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 10 Ablehnung: 5 Enthaltung: 8 
 
Beschluss: BV/1019/2022 
Überplanmäßige Auszahlungen – Neubau Feuerwehrkompetenzzentrum, Zorgestraße 1 in Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
1. Für die Baumaßnahme „Neubau Feuerwehrkompetenzzentrum, Zorgestraße 1 in Nordhausen“ werden 

zur Deckung der voraussichtlichen Gesamtkosten nachstehende überplanmäßige Auszahlungen in 
Höhe von 360.015,51 € brutto wie folgt umgesetzt:  

 
aus dem Produktsachkonto:  
611100.6013100 – Einzahlungen aus Gewerbesteuer  
zu Gunsten des Produktsachkontos:  
126100.7859108 – Brandschutz – Auszahlungen für Anlagen im Bau  

 
2. Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, die zwei Nachträge der Firma Waresa Bau GmbH vom 

30.05.2022, mit Überarbeitung vom 15.07.2022 und nach intensiver Prüfung und Verhandlung in Höhe 
von 147.013,55 € und 150.000,00 € zu beauftragen (siehe Anlage „Übersicht der angezeigten 
Nachträge-Stand 11.08.2022“).  

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 23 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1015/2022  
Beschluss über die Stellungnahme der Stadt Nordhausen zum Rahmenbetriebsplan mit 
Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Anhörung im bergrechtlichen Planfeststellungsverfahren für 
den „Gips-und Anhydrittagebau Rottleberode / Alter Stollberg“ der Fa. Knauf Deutsche Gipswerke KG  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
10.1 die Stellungnahme der Stadt Nordhausen zum Rahmenbetriebsplan mit               
        Umweltverträglichkeitsprüfung im Rahmen der Anhörung im bergrechtlichen      
        Planfeststellungsverfahren für den „Gips- und Anhydrittagebau Rottleberode / Alter  
        Stollberg“ der Fa. Knauf Deutsche Gipswerke KG (Gemarkung Stempeda, Stadt  
        Nordhausen, Gemeinde Urbach).  
 
       Die Stellungnahme ist als Anlage 1 diesem Beschluss beigefügt.  
 
10.2 Die Verwaltung wird beauftragt, diese Stellungnahme rechtzeitig vor Ablauf der  
        Beteiligungsfrist beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz  
        (TLUBN) einzureichen. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 22 Ablehnung: 0 Enthaltung: 1 
 
Beschluss: BV/1059/2022 
Beschluss über die Stellungnahme der Stadt Nordhausen zur Bundesfachplanung für die 
Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolkramshausen – Vieselbach (Vorhaben 44), Abschnitt 
Nord (Schraplau/Obhausen – Wolkramshausen)  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
10.1 die Stellungnahme der Stadt Nordhausen zur Bundesfachplanung für die  
        Höchstspannungsleitung Schraplau/Obhausen – Wolkramshausen – Vieselbach  



Seite | 3           01.02.2023 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

        (Vorhaben 44), Abschnitt Nord (Schraplau/Obhausen – Wolkramshausen). 
         
        Die Stellungnahme ist als Anlage 1 diesem Beschluss beigefügt.  
 
10.2 Die Verwaltung wird beauftragt, diese Stellungnahme rechtzeitig vor Ablauf der 
        Beteiligungsfrist bei der Bundesnetzagentur, Ref. 806, PF 8001, 53105 Bonn einzureichen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 23 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
Beschluss: BV/0994/2022-1 
Neuaufstellung des Flächennutzungsplans der Stadt Nordhausen – Änderung  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
1. Der Beschluss BV/0994/2022 vom 13.07.2022 wird aufgehoben,  

 
2. die Neuaufstellung des Flächennutzungsplanes der Stadt Nordhausen gemäß § 1 (3) und § 2 (1) 

BauGB mit Umweltprüfung und Umweltbericht gemäß § 2 (4) Satz 2 BauGB. Das durch das 
Baugesetzbuch vorgeschriebene Planverfahren erfolgt in dem gemäß Anlage zu diesem Beschluss 
abgegrenzten räumlichen Geltungsbereich für die Gesamtstadt Nordhausen mit einer Fläche von 
zurzeit 10.824 ha.  

 
Die Anlage ist Bestandteil des Beschlusses. 

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 23 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
Beschluss: BV/1062/2022 
Auftragsvergabe für die Beschaffung von zwei Tragkraftspritzenfahrzeuge (TSF-W) für die FF Petersdorf 
und Steinbrücken  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, den Auftrag zum Kauf von zwei 
Tragkraftspritzenfahrzeugen (TSF-W) für die FF Petersdorf und die FF Steinbrücken an die Firma 
Brandschutztechnik Görlitz GmbH zu einem Kaufpreis von 296.423,76 Euro zu vergeben.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 23 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordhausen.de/allris


Seite | 4           01.02.2023 

 © Stadtverwaltung Nordhausen 
 

2.  
 

Beschlüsse 
der 25. Sitzung des Stadtrates der Stadt Nordhausen am  

28. September 2022 

 
Öffentlicher Teil: 
 
Beschluss: BV/1053/2022 
Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nordhausen für das Haushaltsjahr 2022 einschließlich 
Personalentwicklungskonzept 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Nachtragshaushaltssatzung der Stadt Nordhausen für 
das Haushaltsjahr 2022 samt Anlagen und nimmt das Personalentwicklungskonzept zur Kenntnis. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 27 Ablehnung: 0 Enthaltung: 1 
 
Beschluss: BV/1019/2022-1 
Überplanmäßige Auszahlungen – Neubau Feuerwehrkompetenzzentrum, Zorgestraße 1 in Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
1. Für die Baumaßnahme „Neubau Feuerwehrkompetenzzentrum, Zorgestraße 1 in Nordhausen“ werden 
zur Deckung der voraussichtlichen Gesamtkosten nachstehende überplanmäßige Auszahlungen in Höhe 
von 5.385,19 € brutto wie folgt umgesetzt: 
 
aus dem Produktsachkonto:  
611100.6013100 – Einzahlungen aus Gewerbesteuer  
 
zu Gunsten des Produktsachkontos: 
126100.7859108 –  Brandschutz – Auszahlungen für Anlagen im Bau  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 28 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: ANT/1102/2022 
Antrag der SPD-Fraktion vom 13.09.2022: Beteiligung der Stadt Nordhausen an der Förderskizze zum 
ÖPNV des Landkreises Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
1. Der Oberbürgermeister stellt unter Hinzuziehung von Vertretern des Landkreises Nordhausen zur 
nächsten Sitzung des Ausschusses für Stadtentwicklung, Wirtschaft und Umwelt (alternativ Stadtrat) die 
vom Landkreis eingereichte Förderskizze für ein Modellprodukt zum ÖPNV und eine mögliche Beteiligung 
der Stadt Nordhausen vor. Sofern im Oktober 2022 eine Aufforderung zur Antragstellung erfolgt, hat der 
Stadtrat über die Antragstellung erneut zu entscheiden. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 22 Ablehnung: 2 Enthaltung: 4 
 
 
 
Beschluss: BV/1045/2022  
Jahresabschluss des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen zum 31.12.2021  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
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1. Der Stadtrat nimmt den vom Werkausschuss vorgelegten Bericht über die Beratung des 

Jahresabschlusses und über die am 07.09.2022 vorgenommene(n) Aufklärung(en) zu Nachfragen 
zum Abschlussprüfungsbericht 2021 der PWC AG, Erfurt, vom 15.07.2022, zustimmend zur Kenntnis. 
 

2. Der Stadtrat nimmt folgende, hiermit vorgelegte Unterlagen zur Kenntnis:  
 

a) den Jahresabschluss 2021 vom 15.05.2022 bestehend aus der Bilanz, der Gewinn- und 
Verlustrechnung insgesamt i. H. v. 

 
Bilanzsumme                                                                                              77.811.427,57 €  
 
Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung                                          167.857, 02 € 

 
b) den Anhang mit Anlagennachweis  

 
c) den Lagebericht der Werkleitung und den Bericht des Werkausschusses hierzu.  
 
3. Der Jahresabschluss 2021 wird wie folgt gestellt:  

 
Bilanzsumme                                                                                                    77.811.427,57 €  
 
Jahresergebnis lt. Gewinn- und Verlustrechnung                                                 167.857,02 €  
 
Der Jahresüberschuss des Gesamtbetriebes beträgt 167.857,02 €.  
 
Die Eigenkapitalverzinsung ergibt einen Betrag in Höhe von 24.750,00 €, der an die Stadt Nordhausen 
ausgeschüttet werden soll. Zuzüglich der Verzinsung der Allgemeinen Rücklage Petersdorf ergibt sich 
ein Gesamtbetrag für 2021 in Höhe von 31.963,85 €.  
 
Der Jahresüberschuss wird wie folgt behandelt:  
 
a) Einstellung in die Zweckgebundenen Rücklagen                                  ./.     135.893,17 €    

  
b) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde                                     ./.       31.963,85 €  

 
                                                                                                                       167.857,02 €  

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 28 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1046/2022 
Entlastung der Werkleitung für das Wirtschaftsjahr 2021 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
Der Werkleitung wird für das Wirtschaftsjahr 2021 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen 
Entlastung erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 28 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1047/2022  
Entlastung des Oberbürgermeisters, der Bürgermeisterin sowie der ehrenamtlichen Beigeordneten für das 
Wirtschaftsjahr 2021 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
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Dem Oberbürgermeister, der Bürgermeisterin sowie den ehrenamtlichen Beigeordneten wird für das 
Wirtschaftsjahr 2021 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen Entlastung erteilt.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 25 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1048/2022 
Bestellung des Wirtschaftsprüfers für das Wirtschaftsjahr 2022 des Stadtentwässerungsbetriebes 
Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Entsprechend der Empfehlung des Werkausschusses wird die PWC AG, Erfurt,  zum Abschlussprüfer für 
die Prüfung des Jahresabschlusses 2022 des Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen bestellt.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 28 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1066/2022 
Anpassung Eintrittspreise Badehaus und Freibadeeinrichtungen sowie Zeltplatzgebühren der Badehaus 
Nordhausen GmbH  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister der Stadt Nordhausen wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der 
Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie in der 
Gesellschafterversammlung der Badehaus Nordhausen GmbH der Anlage 1 Eintrittspreise für das 
Badehaus Nordhausen sowie der Anlage 2 Eintrittspreise für die Freibadeeinrichtungen und Zeltplatz 
„Bielener Kiesgewässer“ zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 24 Ablehnung: 0 Enthaltung: 4 
 
Beschluss: BV/1099/2022 
Beteiligung der Stadt Nordhausen am Bundesprogramm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit der Sanierung des Salzquellbades  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
sich am Förderaufruf des Bundes für das Programm „Sanierung kommunaler Einrichtungen in den 
Bereichen Sport, Jugend und Kultur“ mit dem Konzept zur Sanierung des Salzquellbades zu beteiligen.  
 
Die Rahmenbedingungen sind:  
 

 Fördersumme zwischen 1 und 6 Mio. Euro  
 Max. Zuschusshöhe von 45 v. H.  
 Beteiligung des Landes erwünscht, aber aktuell nicht zugesagt  
 Zweckbindungsfrist 20 bzw. 25 Jahre  

 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, die Projektskizze bis zum 30.09.2022 über das Förderportal des 
Bundes einzureichen. 
 
Die Stadtverwaltung wird beauftragt, in den nächsten 3 Jahren weitere Fördermittelprogramme zu 
erschließen, sodass eine Gesamtförderhöhe für das Gesamtprojekt von mindestens 75 % erreicht wird, 
bevor das Projekt gestartet wird.  

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 28 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0  
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Beschluss: BV/1067/2022  
Theater Nordhausen/Loh-Orchester Sondershausen GmbH – Wirtschaftsplan 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, in der Gesellschafterversammlung der Theater Nordhausen/Loh-
Orchester Sondershausen GmbH dem anliegenden Wirtschaftsplan des Wirtschaftsjahres 2023 
zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 18 Ablehnung: 0 Enthaltung: 9 
 
Beschluss: BV/0937/2022-1  
1. Änderung der Kooperationsvereinbarung über die Finanzierung des Nahverkehrsplanes Landkreis und 
Stadt Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Oberbürgermeister wird ermächtigt, der in der Anlage beigefügten 1. Änderung der 
Kooperationsvereinbarung über die Finanzierung des Nahverkehrsplanes Landkreis und Stadt 
Nordhausen zuzustimmen.   
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1043/2020 
Durchführung des Rolandfestes von 2024 bis 2030  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
die Durchführung der Rolandfeste 2024 bis 2030 durch die Stadtverwaltung Nordhausen unter 
Einbeziehung der städtischen Unternehmen. Dem Ausschuss für Kultur, Stadtmarketing und Tourismus ist 
bis Ende März des jeweiligen Jahres eine Budgetplanung vorzulegen. Die Abrechnung des Rolandfestes 
ist diesem Ausschuss bis drei Monate nach Ende des Festes vorzulegen. Zur Sicherung des 
Veranstaltungsablaufes der Jahre nach 2030 wird bereits bei der Auswertung des Rolandfestes 2028 eine 
BV über die Durchführung des Rolandfestes ab 2031 vorgelegt und abgestimmt.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 25 Ablehnung: 1 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1079/2022 
Finanzierung der Gemeinschaftsverpflegung in Kindertageseinrichtungen in der Stadt Nordhausen 2023 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 
Die Stadt Nordhausen bezuschusst auch 2023 freiwillig, wie in der Anlage 1, Variante C beschrieben, das 
technische Personal für die Vorbereitung, Zubereitung und Nachbereitung der Verpflegung in den 
Kindertageseinrichtungen in der Stadt Nordhausen. 
 
 Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1074/2022 
Straßenneubenennung nach dem ehemaligen Bürgermeister Dr. Manfred Schröter  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Stadt Nordhausen ehrt den ersten demokratisch und frei gewählten Bürgermeister nach der 
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Wiedervereinigung, Herrn Dr. Manfred Schröter, mit der Vergabe des Straßennamens für die Zuwegung 
zwischen Beethovenring und Gehegeplatz in Nordhausen auf Wunsch der Familie und Angehörigen 
entsprechend beigefügtem Lageplan als  
 

Dr.-Manfred-Schröter-Weg 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/0986/2022  
Berufung einer/eines ehrenamtlichen Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt:  
 

1. Der Beschluss BV/0031/2019 „Benennung eines ehrenamtlichen Behindertenbeauftragten“ wird 
aufgehoben.  
 

2. Der Beschluss BV/0954/2003 „Antrag der SPD-Fraktion vom 17. November 2003 zum Konzept, 
Barrierefreie Stadt Nordhausen“ wird geändert.  
 
Im Absatz „Ehrenamtlicher Behindertenbeauftragter der Stadt“ des Konzeptes „Barrierefreie Stadt 
Nordhausen“ erhält der 1. Satz folgenden neuen Wortlaut:  
 
„Der Oberbürgermeister ernennt einen ehrenamtlichen Kommunalen Beauftragten für Menschen 
mit Behinderungen.“ 

 
3. Zur ehrenamtlichen Kommunalen Beauftragten für Menschen mit Behinderungen wird 

 
Frau Agnes Czosnykowski  
 
berufen.  

 
4. Die ehrenamtliche Kommunale Beauftragte für Menschen mit Behinderungen erhält bis zum Ende 

der Legislaturperiode 2019 – 2024 einen monatlichen pauschalen Auslagenersatz in Höhe von 
50,00 € zuzüglich Reisekosten nach dem Thüringer Reisekostengesetz.  

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
Beschluss: BV/1083/2022 
Bestellung eines Mitgliedes des Aufsichtsrates der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und 
Verkehr GmbH, Stadtwerke Nordhausen – Stadtwirtschaft GmbH, Badehaus Nordhausen GmbH, 
Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH und Energieversorgung Nordhausen GmbH  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

1) Als Aufsichtsratsmitglied in der Stadtwerke Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr 
GmbH, Stadtwerke Nordhausen – Stadtwirtschaft GmbH, Badehaus Nordhausen GmbH und 
Berufsbildungszentrum Nordhausen gGmbH wird  
 
Herrn Bernd Schütze  
 
gemäß § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Stadtwerke Nordhausen – Holding für 
Versorgung und Verkehr GmbH in Personalunion durch den Stadtrat bestimmt. 

 
2) Als Aufsichtsratsmitglied in der Energieversorgung Nordhausen GmbH wird 
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      Frau Regina Zech  
 
     gemäß § 9 Abs. 3 des Gesellschaftsvertrages der Energieversorgung Nordhausen  
     GmbH durch den Stadtrat bestimmt. 

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 25 Ablehnung: 0 Enthaltung: 1   
 
 
Beschluss: BV/1007/2022  
Auflösung des Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“ 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt, die Verbandsräte der Stadt Nordhausen zu beauftragen, 
das Begehren aller Mitgliedskommunen des GUV „Harzvorland“ zu unterstützen und der Auflösung des 
Verbandes mit Wirkung zum Ablauf des 31.12.2022 in der Verbandsversammlung des GUV „Harzvorland“ 
zuzustimmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1063/2022 
Abschluss einer Vereinbarung zur Regelung der Auflösung und der grundsätzlichen Zuständigkeiten nach 
der Auflösung des GUV „Harzvorland“  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die als Anlage im Entwurf beigefügte Vereinbarung 
zwischen den Verbandsmitgliedern und dem GUV „Harzvorland“ und beauftragt den Oberbürgermeister 
bzw. dessen Stellvertreterin, die Vereinbarung abzuschließen. Er ist berechtigt, redaktionelle, nicht 
wesentliche Änderungen vorzunehmen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0  
 
Beschluss: BV/1027/2022 
Übertragung von Grundstücken des Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“ auf die Stadt 
Nordhausen  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Stadt Nordhausen übernimmt vom Gewässerunterhaltungsverband „Harzvorland“ die in Nordhausen 
und seinen Ortsteilen gelegenen Grundstücke des Gewässerunterhaltungsverbandes „Harzvorland“ und 
entsprechend im Grundbuch eingetragene Dienstbarkeiten entsprechend der Aufstellung in der als 
Anlage beigefügten Tabelle. Weiterhin wird die Stadt Nordhausen ermächtigt, etwaig erforderliche 
Nachverhandlungen mit Eigentümern in Form von notariellen Beurkundungen und Abwicklung schwebend 
wirksamer Grundstücksverträge zu tätigen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: BV/1016/2022 
Grundsatzbeschluss zur Ausschreibung städtischer Liegenschaften am Blasiikirchplatz im Rahmen einer 
Konzeptvergabe 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
die öffentliche Ausschreibung städtischer Liegenschaften am Blasiikirchplatz und zwar 
jeweils in der Gemarkung Nordhausen, Flur 8 
die Flurstücke südlich der Blasiikirche  
            309/2 (Teilfläche) und 305/9 – Kranichstraße 7, ca. 500 m2 
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            305/1 (Teilfläche), 305/2, 305/7 und 305/8 – Kranichstraße 9, ca. 960 m2 

die Flurstücke nördlich der Blasiikirche  
            312/9, 312/10, 312/11, 312/12, 312/13, 312/14, 312/15 – Blasiikirchplatz 5-11, 636 m2 

            312/5, 312/6, 312/7 – Blasiistraße 4-6, 391 m2 

als Voraussetzung einer Konzeptvergabe für den Verkauf und die anschließende bauliche Entwicklung 
dieser Flächen. 
 
Die Zuschlagserteilung erfolgt mit gesondertem Beschluss.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 19 Ablehnung: 6 Enthaltung: 1 
 
Beschluss: BV/1058/2022 
Stellungnahme der Stadt Nordhausen zum Sachlichen Teilplan Windenergie der Regionalen 
Planungsgemeinschaft Nordthüringen (2. Entwurf des bisherigen Abschnitts 3.2.2 Vorranggebiete 
Windenergie des Regionalplans Nordthüringen) im Rahmen der Offenlegung und Anhörung  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
10.1 die Stellungnahme der Stadt Nordhausen zum Sachlichen Teilplan Windenergie der  

      Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen (2. Entwurf des bisherigen  
      Abschnitts 3.2.2 Vorranggebiete Windenergie des Regionalplans Nordthüringen) 
      im Rahmen der Offenlegung und Anhörung.  
 
      Die Stellungnahme ist als Anlage 1 diesem Beschluss beigefügt.  

 
10.2    Die Verwaltung wird beauftragt, diese Stellungnahme rechtzeitig vor Ablauf der  
           Beteiligungsfrist bei der Regionalen Planungsgemeinschaft Nordthüringen  
           Einzureichen.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 18 Ablehnung: 5 Enthaltung: 3 
 
Beschluss: BV/1094/2022 
Vertrag zur Durchführung des Straßenwinterdienstes  
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

1. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den anliegenden „Dienstleistungsvertrag zum 
Straßenwinterdienst“ mit der Südharzwerke Nordhausen – Entsorgungsgesellschaft mbH 
abzuschließen.  
 

2. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie der Südharzwerke Nordhausen- 
Entsorgungsgesellschaft mbH dem Abschluss des anliegenden „Dienstleistungsvertrag zum 
Straßenwinterdienst“ zuzustimmen.  
 

3. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, den laufenden Vertrag zur Durchführung des 
Straßenwinterdienstes vom 11.12.1998 mit der Stadtwerke Nordhausen – Stadtwirtschaft GmbH 
einvernehmlich zum 31.10.2022 aufzuheben.  
 

4. Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH sowie in der 
Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Nordhausen – Stadtwirtschaft GmbH der 
einvernehmlichen Aufhebung des Vertrages zur Durchführung des Straßenwinterdienstes vom 
11.12.1998 zum 31.10.2022 zuzustimmen.  

 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
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Beschluss: BV/1294/2019-1 
Weitergabe eines Zuschusses für das Vorhaben „Energetische Nutzung von Grünabfällen für die 
alternative Wärmegewinnung“ - Änderung  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die BV/1294/2019 Weitergabe eines Zuschusses für das Vorhaben „Energetische Nutzung von 
Grünabfällen für die alternative Wärmegewinnung“ wird wie folgt geändert:  
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt die Weitergabe eines Zuschusses zur Finanzierung der 
unrentierlichen Kosten für die „Energetische Nutzung von Grünabfällen für die alternative 
Wärmegewinnung“ in Höhe von 1.307.629,00 € an die Südharzwerke Nordhausen – 
Entsorgungsgesellschaft mbH über die Jahre 2019-2021 verteilt.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0  
 
Beschluss: BV/1040/2022 
Aufhebung Beschluss BV/0648/2017: Ausbauprogramm für die Erschließung des 
Wohnungsbaustandortes „Quartier Rosenmühle“ nördlich der Rosengasse in Nordhausen 
 
Der Stadtrat der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Der Beschluss BV/0648/2017 vom 29.03.2017 über das Ausbauprogramm für die Erschließung des 
Wohnungsbaustandortes „Quartier Rosenmühle“ nördlich der Rosengasse in Nordhausen wird 
aufgehoben.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 26 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 

 
 
 

3.  
 

Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses vom 14. September 2022 
 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss: AV/1077/2022 
Vergabe von Planungsleistungen: Erneuerung der Lützowstraße in Nordhausen 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt 
 
Der Planungsauftrag wird für die Verkehrsanlagen und der technischen Ausrüstung, die örtliche 
Bauüberwachung, die Baugrunduntersuchung sowie die Vermessung inkl. Nebenkosten für die 
Erneuerung der Lützowstraße in Nordhausen in Höhe von 63.082,50 € brutto an das Ingenieurbüro Hydro-
Ingenieure Nordhausen GmbH, Betonstraße 1 in 99734 Nordhausen OT Sundhausen erteilt. 
 
Die Beauftragung der Planung wird in Abhängigkeit der Finanzierung stufenweise erfolgen.  
 
Für das Jahr 2022 sollen die Leistungsphasen 1 - 3 für die Verkehrsanlagen sowie der technischen 

http://www.nordhausen.de/allris
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Ausrüstung, die Baugrunduntersuchung sowie Vermessung inkl. Nebenkosten in Höhe von 24.555,60 € 
beauftragt werden. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1078/2022 
Vergabe von Planungsleistungen: Bauwerksunterhaltung an Bauwerken der Stadt Nordhausen im Jahr 
2022 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt 
 
Der Auftrag für die Planungsleistungen der Objektplanung Ingenieurbauwerke gem. § 43 HOAI 
Leistungsphasen 1-9, für die Tragwerksplanung gem. § 51 HOAI, LPH 1-6 sowie für die örtliche 
Bauüberwachung inkl. aller Nebenkosten für die Planungsleistungen der Bauwerksunterhaltung an den 
Bauwerken der Stadt Nordhausen in Höhe von 22.295,94 € wird an die Ingenieurgemeinschaft Gebrüder 
Tölle GbR, August-Bebel-Platz 12 in 99734 Nordhausen erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6 Ablehnung: 0 Enthaltung: 1 
 
Beschluss: AV/1093/2022 
Vergabe von Planungsleistungen: „Erweiterung des Radweges in der Freiherr-vom-Stein-Straße in 
Nordhausen“ 
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt 
 
Der Auftrag für die Planungsleistungen der Leistungsphasen 1-9 sowie für die Baugrundunter-suchungen, 
die Vermessung und die örtliche Bauüberwachung inkl. aller Nebenkosten für die Baumaßnahme 
„Erweiterung des Radweges in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Nordhausen“ in Höhe von 44.688,21 € wird 
an das Ingenieurbüro Meinecke GmbH, Bochumer Straße 22 in 99734 Nordhausen erteilt. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
 
 

Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses vom 1. November 2022 
 
Öffentlicher Teil:  
 
Beschluss: AV/1138/2022 
Vergabe von Bauleistungen: Sanierung/Umbau des Gebäudes der FFW Petersdorf, 2. BA – Los 07 
Rohbau  
 
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 

Die Abbruch- und Rohbauarbeiten für den 2. Bauabschnitt der Sanierung und Erweiterung des 
Feuerwehrgerätehauses in Petersdorf werden an das Bauunternehmen Kaufhold Bau GmbH, Über dem 
Karrenweg 8, 37339 Kirchworbis vergeben. Die Auftragshöhe beträgt 128.231,29 € brutto. 
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 5 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
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Beschlüsse der Sitzung des Hauptausschusses vom 16. November 2022 
 
Beschluss: AV/1141/2022 
Vergabe von Planungsleistungen: Energetische Sanierung der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ in 
Nordhausen 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Stadt Nordhausen beschließt, den Planungsauftrag für die Energetische Sanierung des Gebäudes Carl-
von-Ossietzki-Straße 1-2 in 99734 Nordhausen, bestehend aus der Kindertagesstätte „Kleine Strolche“ und 
einer Wohnanlage für Senioren, an Rembe/Jentsch Architekten/Stadtplaner PartG mbH in Höhe von 
63.092,91 € brutto Gesamthonorar zu vergeben. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1147/2022 
Erweiterung der Planungsleistungen: LPH 3 Instandsetzung der Brücken i.Z.d. Freiheitsstraße Krimderode 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Erweiterung des bestehenden Planungsauftrags um die Leistungsphase 3 – Entwurfsplanung inkl. 
Besondere Leistung i.H.v. 48.583,01 € für die Instandsetzung der Brücken NDH0 006 und 007 i.Z.d. 
Freiheitsstraße in Krimderode an IGT Ingenieurgemeinschaft Gebrüder Tölle GbR, A.-Bebel-Platz 12 in 
99734 Nordhausen zu vergeben. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Beschluss: AV/1150/2022 
Vergabe der 2. finanziellen Anpassung von Planungsleistungen LPH 1-9 inkl. besondere Leistungen: 
„Komplexe Instandsetzung der Brücke0-002 Gerhart-Hauptmann-Straße ü.d. Zorge“ 
  
Der Hauptausschuss der Stadt Nordhausen beschließt: 
 
Die Anpassung des bestehenden Planungsauftrags inkl. Besondere Leistungen i.H.v.  
45.980,73 € (brutto) für die komplexe Instandsetzung der Brücke NDH0 002 im Zuge der Gerhart-
Hauptmann-Straße in Nordhausen an IGT Ingenieurgemeinschaft Gebrüder Tölle GbR, August-Bebel-Platz 
12 in 99734 Nordhausen zu vergeben. 
  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7 Ablehnung: 0 Enthaltung: 0 
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris 
 

 
 

4.  
 

Beschlüsse der Sitzung des Werkausschusses vom 23.11.2022 
Öffentlicher Teil: 

 

Ausschussvorlage Nr. AV/1100/2022  
Der Werkausschuss beschließt:  
1. die Planposition Nr. 337 im Investitionsprogramm zum Wirtschaftsplan 2022 des 
Stadtentwässerungsbetriebes Nordhausen wird von 250 T€ um 300 T€ auf insgesamt 550 T€ erhöht.  

http://www.nordhausen.de/allris
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2. den Auftrag für die Reparatur des Schmutzwasser-Transportsammlers Niedersachswerfen – 
Nordhausen im Bereich Ortseingang Nordhausen/Harzstraße (B4) an die Firma Stadtwerke Nordhausen – 
Holding für Versorgung und Verkehr GmbH, Nordhausen, mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 
315.701,74 € im Rahmen des bzw. als Ergänzung zum bestehenden Zeitvertrag zu vergeben.  
 
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
 
Ausschussvorlage Nr. AV/1153/2022  
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Entsorgung von Klärschlamm, Rechengut, Sandfang- 
und Kanalspülgut für:  
 

 Los 1 – Entsorgung von Klärschlamm und Los 2 – Entsorgung von Rechengut an die Firma SLH 
Kompost- und Entsorgungs GmbH, Nordhausen, zu einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 
220.911,60 € (Los 1: 210.630,00 € brutto, Los 2: 10.281,60 € brutto)  

 
 Los 2 – Entsorgung von Sandfang- und Kanalspülgut an die Firma Veolia Klärschlammentsorgung 

Deutschland GmbH, Markranstädt, zu einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 10.680,25 €  
 
zu vergeben.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
 
Ausschussvorlage Nr. AV/1154/2022  
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Fäkalschlammentsorgung aus hauseigenen 
Kleinkläranlagen und abflusslosen Sammelgruben für den Bereich 1: Stadt Nordhausen und Ortsteile und 
den Bereich 2: Gemeinde Hohenstein an die Firma Abwasser-Rohrreinigung Rohn GmbH, Nordhausen, 
mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 76.726,74 € zu vergeben.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
 
Ausschussvorlage Nr. AV/1155/2022  
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für das Herstellen und Erneuern von Kanalhausanschlüssen 
und sonstige Kanalbaumaßnahmen im Rahmen der Unterhaltung als Zeitvertrag an die Firma Stadtwerke 
Nordhausen – Holding für Versorgung und Verkehr GmbH, Nordhausen, mit einer Bruttoauftragssumme in 
Höhe von bis zu 150.000 €/pro Jahr, bei einem Aufgebot von 0,0 v. H. zu erteilen.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 6, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0. 2  
 
Beschlüsse der Sitzung des Werkausschusses vom 21.12.2022 
Öffentlicher Teil:  
Ausschussvorlage Nr. AV/1158/2022 
Der Werkausschuss beschließt, den Auftrag für die Ortsentwässerung Nordhausen, Schmutzwasser- und 
Regenwasser-Ortssammler Zum Gumpetal (teilw.), Zur Schönen Aussicht (teilw.) an die Firma GBN 
Granitbau Nordhausen GmbH, Nordhausen, mit einer Bruttoauftragssumme in Höhe von 684.097,07 € zu 
vergeben.  
Abstimmungsergebnis: Zustimmung: 7, Ablehnung: 0, Enthaltung: 0.  
 
Alle zu den vorstehend genannten Beschlüssen enthaltenen Anlagen stehen im 
Stadtratsinformationssystem unter www.nordhausen.de/allris. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.nordhausen.de/allris
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5. 
 

Bekanntmachung 
Bauleitplanung der Stadt Nordhausen 

Planverfahren zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 57-1 „Solarpark 
Hinter der Steinmühle“ der Stadt Nordhausen 

 
Hier: Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gemäß § 10 (3) BauGB 
 
Im Ergebnis des gesetzlich durchgeführten Planverfahrens zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen 
Bebauungsplanes Nr. 57-1 „Solarpark Hinter der Steinmühle“ der Stadt Nordhausen hat der Stadtrat in 
seiner Sitzung am 13.07.2022 den Abwägungs- und Satzungsbeschluss gefasst (BV/1013/2022). 
 
Der festgesetzte räumliche Geltungsbereich hat eine Größe von ca. 8,8 ha und umfasst die Flächen der 
ehemaligen Erdstoffdeponie zwischen dem Tierheim Nordhausen und dem ehemaligen Gelände der 
Service Gesellschaft des LK Nordhausen „Am Schorfe“, nördlich der Straße „Hinter der Steinmühle“. Der 
Geltungsbereich ist aus dem mitveröffentlichten Übersichtsplan ersichtlich. 
 
Die erforderlichen Plan- und Verfahrensunterlagen wurden dem Landratsamt Nordhausen am 14.10.2022 
(Posteingang am 17.10.2022) zur Anzeige vorgelegt. Innerhalb der Frist gemäß § 21 (3) ThürKO wurden 
seitens der Rechtsaufsichtsbehörde des Landkreises Nordhausen bezüglich des durchgeführten 
Planverfahrens zur Aufstellung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 57-1 „Solarpark Hinter der 
Steinmühle“ der Stadt Nordhausen keine Beanstandungen geltend gemacht. Der o.g. Satzungsbeschluss 
wird hiermit bekannt gemacht. 
 
Damit tritt der Vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 57-1 „Solarpark Hinter der Steinmühle“ der 
Stadt Nordhausen gemäß § 10 (3) BauGB und § 21 (2) und (3) ThürKO i.V.m. § 2 (3) ThürBekVO in Kraft. 
 
Jedermann kann die Planunterlagen und die Begründung dazu ab diesem Tag an nachfolgender Stelle 
einsehen und über den Inhalt Auskunft verlangen: im Amt für Stadtentwicklung, Nordhausen, Markt 1 - 
Stadthaus, 2. OG, R 207, während der Öffnungszeiten: 

Montag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Dienstag  von 8.30 bis 15.30 Uhr 
Mittwoch  von 8.30 bis 15.00 Uhr 
Donnerstag  von 8.30 bis 18.00 Uhr 
Freitag   von 8.30 bis 12.00 Uhr 

 
Gemäß § 215 (2) BauGB wird darauf hingewiesen, dass eine nach § 214 (1) Satz 1 Nr. 1 bis 3 BauGB 
beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften sowie eine unter 
Berücksichtigung des § 214 (2) BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis der 
verbindlichen und der vorbereitenden Bauleitplanung sowie nach § 214 (3) Satz 2 BauGB beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges gemäß § 215 (1) BauGB unbeachtlich werden, wenn sie nicht innerhalb 
von einem Jahr seit Bekanntmachung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 57-1 „Solarpark 
Hinter der Steinmühle“ der Stadt Nordhausen schriftlich gegenüber der Stadt Nordhausen unter Darlegung 
des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden sind. Dies gilt entsprechend, 
wenn Fehler nach § 214 (2a) BauGB beachtlich sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 (3) Satz 1 und 2 sowie (4) BauGB über die fristgemäße Geltendmachung 
etwaiger Entschädigungsansprüche für Eingriffe in eine bisher zulässige Nutzung durch die o.a. Satzung 
und über das Erlöschen von etwaigen Entschädigungsansprüchen wird hingewiesen. 
 
 
Ist eine Satzung unter Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften, die in der Thüringer 
Kommunalordnung (ThürKO) in der z.Z. gültigen Fassung enthalten sind oder aufgrund der ThürKO 
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erlassen worden sind, zustande gekommen, so ist die Verletzung unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb 
eines Jahres nach Bekanntmachung der Satzung gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhaltes, der die Verletzung begründen soll, schriftlich geltend gemacht worden ist (§ 21 (4) Satz 1 
ThürKO). Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Genehmigung, die Ausfertigung oder die 
Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind. Wurde eine Verletzung nach § 21 (4) Satz 1 ThürKO 
geltend gemacht, so kann auch nach Ablauf der in § 21 (4) Satz 1 ThürKO genannten Frist jedermann diese 
Verletzung geltend machen. 
 
Nordhausen, den 27.01.2023 
 
gez. Kai Buchmann 
Oberbürgermeister  
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6. 
 

Korrektur 
 

Die im Amtsblatt der Stadt Nordhausen „Nordhäuser Ratskurier“ Nr. 12/2022 vom 20.12.2022 
bekanntgemachte Änderung der Friedhofsgebührensatzung wird im Titel korrigiert. Es muss richtig 
heißen: 
2. Satzung zur Änderung der Satzung über die Erhebung von Gebühren für die Nutzung der Friedhöfe der 
Stadt Nordhausen (Friedhofsgebührensatzung NdhFriedhGebS) 
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